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Nationalrates XVlI. GesetzsebUh85periode 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 

Zl. 10.000/38-Par1/89 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Rudo1f PÖDER 

Parlament 
1017 Wien 

Wien, 28. Juni 1989 

~'I8 lAB 

1989 -07- 05 

zu Jl1,·'J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3727/J-NR/89, 
betreffend Informatikunterricht an .der AHS-Unterstufe, die 
die Abgeordneten Mag. Karin Praxmarer und Genossen am 
12. Mai 1989 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu 
beantworten: 

ad 1) bis 3) 

Mit BMUKS-Z1. 13.889/6-111/2/89 wurde das allgemeine Begut­
achtungsverfahren über die Novellierung der Lehrpläne der 
Hauptschulen und der allgemeinbildenden höheren Schulen 
("Informatik"), nach Zustimmung des Bundesministeriums für 
Finanzen gemäß § 14 des Bundes-Haushaltsgesetzes zur Ein­
leitung dieses Begutachtungsverfahrens eingeleitet. Ein 
Exemplar dieser Begutachtungsentwürfe liegt bei. 

ad 4) 

Bei einer Annahme eines Ausstattungsstandards von 14 Geräten 
pro Schule ist ein zusätzlicher Mehraufwand von S 70 Mio. 
für das Jahr 1989 zu erwarten, unter der weiteren Annahme, 
daß die Langformen der allgemeinbildenden höheren Schulen 
sofort zur Gänze ausgestattet werden. Für Raumbeschaffungs­
und Installationskosten ist ein Betrag von ca. S 100 Mio. in 
Aussicht genommen. Die benötigte Software wird mit einem Be­
trag von S 3 Mio. veranschlagt. Info1ge der vorgesehenen 
größeren Anzahl von Geräten an den einzelnen Schulen ergibt 
sich auf Grund der bereits vorhandenen Regelungen für die 
Abgeltung von Nebenleistungen (Kustodiat) ein zusätzlicher 
Personal aufwand von S 2 Mio. 
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ad 5) 

Im Hinblick auf die Beantwortung der Frage 1 erUbrigt sich 

näheres zur Frage 5. 

ad 6) 

Es wird auf die Beantwortung der Frage 4 verwiesen. 

ad 7) 

Die notwendigen Anpassungen des Unterrichtsangebotes an die 

Anforderungen von heute und morgen sind nicht gefährdet. 

Beilage 
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BUNDESMXNXSTERXUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 

Sachbearbeiter: Dr. RATHME1ER 
Tel~: 53120/2369 DW 

GZo 130889/6-111/2/89 

Novellierung der Lehrpläne der 
Hauptschule und der allgemein­
bildenden höheren Schule; 
Begutachtungsvertahren 

An 

. das B~ndegkanzleramt - Verfassungsdienst 
das Bundeskanzleramt - Dienstrechtssektion 
den~atenscbutzrat, z.H. des Büros des Datenschutzrates 

das. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
das Bundesministerium für Finanzen 
das Bundesministerium für UJJmwelt u Jugend und Familie 
das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
(Geschättstnhrung des Familienpolitiscben Beirates) 

,das Bundesministerium für ~ir~s~baftlicbe· Angelegenheiten 
den,Wechnungsbof 

das Amt 
das Amt 
das Amt 
das Amt 
das Amt 

'das Amt 
das Amt 
das Amt 
das Amt 

die 

den 
den 
den 
den 
den 
den 
den 
den 
den 

der. ~urgenländiscberi Landesregierung 
der ~ärntner Landesregierung 
der ~lederösterreichischen Landesregierung 
der Oberösterreicbiscben Landesregierung 
der Salzburger Landesregierung , 
der Steiermärkischen Landesregierung 
der Tiroler Landesregierung 
der ~orarlberger Landesregierung 
der ~iener Landesregierung 

Yerbindungsstelle der österreichischen Bund~sländer 
beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

Landesschulrat für das Burgenlancll 
Landesschulrat für IIärnten 
Landesschulrat für ~iederösterreich 
Landesschulrat für Oberösterreich 
Landesschulrat für SalzbuIr'g 
Landesschulrat für Steiermark 
Landesschulrat für 'iiIr'ol 
Landesschulrat für Worarlberg 
Stadtschulrat für \::lien 

A-10l4 WIEN' MINORITENPLATZ 5' I'OSfFACH 65 
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den Österreichischen Gemeindebund 
JOhannesgasse 15, 1010 Wien 

den Österreichischen Städtebund 
Rathaus, 1010 Wien 

die ~undeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 

den Österreichischen &rbeiterkammertag 
Prinz Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien 

die Vereinigung österreichischer Industrieller 
SChwarzenbergplatz -4, 1030 Wien 

den Österreichischen GeaerkschaCtsbund 
·Hohenstaufengasse 10-12, 1010 Wien 

die Gewerkschaft örCentlicher Dienst 
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Prlichtscbullehrer 
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion H5here Scbule 
Lackierergasse 7, 1090 Wien 

den ~entralausschuß peim Bundesministerium fUr Unterricht, 
Kunst und Sport fUr die Bundeslehrer an allgemeinbildenden 
Schulen Pädagogischen Akademien und Pädagogischen Instituten 
sowie die Bundeserzieher an SchUlerheimen, die ausschließlich 
oder vorwiegend fUr SchUler dieser. Schulen bestimmt sind 
Herrengasse 14/3.stock, 1014 Wien 

den ~entrala~sschuß beim Bundesministerium fUr Unterricht, 
Kunst und Sport fUr die Bundeslehrer an berufsbildenden Schulen 
und Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung (mit 
Ausnahme der Pädagogischen Akademien und Pädagogischen 
Institute) sowie die Bundeserzieher an Schülerheimen, die 
ausschließlich oder vorwiegen& für SchUl er dieser Schulen 
bestimmt sind 
Wipplingerstraße 28, 1010 Wien 

das Sekretariat der Österreichischen BischoCskonCerenz 
Rotenturmstraße 2, 1010 Wien 

den Evangelischen Oberkircbenrat A. und H.B. 
Severin Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien 

die.Altkatbolische Kirche Österreichs 
Schottenring 17, 1010 Wien 

die Israelitische Kultusgemeinde 
Seitenstettengasse 4, Postfach 145, 1010 Wien 

z, 
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den Österreichischen Bundesjugendring 
Am Modenapark 1-2, 1030 Wien 

den Bundesve~band der !lternvereinigungen an höheren und 
mittleren Schulen Osterreichs 
z.H. Herrn Rechtsanwalt Dr. Heinz BUCHMAYR 
Altstadt 15, 4020 Linz 

den Hauptverband katholischer Elternvereine Öst~rreichs 
Spiegelgasse 3, 1010 Wien 

den Verband der Elternvereine an den h5heren Schulen Wiens 
z.H. Frau Dr. Edith MARKTL 
Wiedner Hauptstraße 66/4, 1040 Wien 

den Österreichisch~n Verband der Elternvereine an den 
örfentlichen Pflichtschulen 
Dr. Karl Renner-Ring 1, 1010 Wien 

den Österreichischen Familienbund 
Mariahilferstraße 24, 1070 Wien 

den Katholischen Familienverband Österreichs 
Spiegelgasse 3, 1010 Wien 

die Bundesorganisation der Kinderfreunde Österreichs 
Rauhensteingasse -5, 1010 Wien 

den Bundes-Schülerbeirat 
Minoritenplatz 5, 1014 Wien 

Das Bundesministerium fU~ Unterricht, Kunst und Sport Ubermittelt in 
der Anlage je einen Verordnungsentwurf,mit der dem Lehrplan der' 
Hauptschule und mit dem die Lehrpläne der allgemeinbild~nden höheren 

" Schulen geändert werden, mit der Bitte um Stellungnahme in zwei­
facher Ausfertigung bis spätestens 

5. Juli 1989. 

Um eine zeitgerechte Erlassung der Verordnung zu gewährleisten, wird 
um Verständnis gebeten, daß später einlangende Stellungnahmen nicht 

'mehr berUcksichtigt werden können. 

Zum vorliegenden Entwurf wird bemerkt: 

• I. AUSGANGSLAGE 

1. Nach dem ArbeitsUbereinkommen der Regierungsparteien vom 
16. Jänner 1987 ist in der 4. Klasse der Hauptschule Informatik 
einzuführen. 
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2. Die Einführung der Informatik soll über das Arbeitsübereinkommen 
der Regierungsparteien hinausgehend auch die 3. Klasse der Haupt­
schule erfassen. Dadurch wird einerseits eine breitere Hinführung 
zur Kulturtechnik'Informatik erreicht und andererseits eine bes­
sere Auslastung der Geräte erzielt. Aus bildungspolitischen Grün­
den soll diese informations- und kommunikations technische Grund­
bildung auch an den 3. und 4. Klassen der allge~einbildenden 
höheren Schulen angeboten werden. 

3. Uberdies soll .n Hauptschule und allgemeinbildender höherer 
Schule eine zusätzliche unverbindliche Ubung "Berufsorientierung 
und Bildungsinformation" angeboten werden. 

11. VORGESEHENE DURCHFUHRUNG 

1. Zur Informatik: 

Informatik soll nach dem Lehrplanentwurf sowohl an der Haupt­
schule als auch an der allgemeinbildenden höheren Schule in drei­

'facherForm angeboten werden: 

- integrative Führung von Informatik: alle Schüler sollen in der 
3. und 4. Klasse im Rahmen sogenannter "Trägerfächer" (Geome­
trisches Zeichnen, Deutsch, Mathematik, Englisch) je nach den 
jeweiligen Aspekten der betreffenden Unterrichtsgegenstände Er­
fahrungen im Umgang mit Com~ut~rn sammeln; 

- Einstiegsphase (3. Klasse) und Projektphase oder Projektwoche . 
(4. Klasse): zur Erzielung einer entsprechenden Gesamtschau in­
formations- und kommunikationstechnischer Grundbildung sollen 
in allen Pflichtgegenständen jeweils die für eine Woche vorge­
sehenen Unterrichtseinheiten jeweils in der 3. und in der 
4. Klasse zu einem Schwerpunkt Informatik im Rahmen des lehr­
planmäßigen Unterrichts unter Beibehaltung des Stundenplanes 

'verwendet werden (hiebei wurde der Pflichtgegenstand Religion 
ausgenommen, da dem Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport gemäß § 2 Abs. 2 des Religionsunterrichtsgesetzes~ 
BGBl.Nr. 190/1948, i.d.g.F. eine inhaltliche Festlegung bezüg­
lich des Religonslehrplanes vewehrt isti den Kirchen und Reli­
gionsgesellschaften steht jedoch eine entsprechende Ergänzung 
ihrer Lehrpläne frei); 

- unverbindliche Übung Einführung in die Informatik: diese unver­
bindliche Ubung basiert auf der im allgemeinen Teil des Lehr­
planentwurfes festgelegten Integration informations- und 
kommunikationstechnischer Grundbildung und hat zum Ziel die ge­
wonnenen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse zu'vertiefen 
bzw. zu erweitern. 
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Bezüglich der jeweiligen gerätemäßigen Ausstattung wird für den 

Haupschulbereich eine Gerät~zahl von 6 bis 8 pro Standort, an den 
allgemeinbildenden höheren Schulen eine Gerätezahl von 14 je 

Standort in Aussiciht genommen. Diese Differenzierung in der Ge­
rätezahl h~t ihre Begründung darin, daß an der Hauptschule die 

. Trägerfächer für den integrierten Informatikunterricht in Schü­
lergruppen geführt werden, was an der allgemeinbildenden höheren 

Schule nicht der Fall ist. Entsprechend den vorst~henden Ausfüh­
rungen im allgemeinen und den vorgesehenen Lehrplanbestimmungen 

ist für den Bereich der Informatik auf der 7. und 8. Schulstu~e 
eine besondere Teilung der Klasse in SChülergruppen nicht vorge­
sehen. Für die Führung, der unverbindlichen Ubung "Einführung in 
die Informatik" an der HauptSChule ist nach der Grundsatzbe­
stimmung des § 8a Abs. 3 ae-s Schulorganisationsgesetzes eine An­
meldung von 15 Schülern erforderlich, wobei die Höchstzahl der 
Schüler in der Gruppe 30 nicht überschreiten darf. Auch hier' ist 
eine Teilung nicht erforderlich. Eine gleichgelagerte Situtation 

besteht für die unverbindliche Übung "Einführung in die Informa­
tik" in der 3. und 4. Klasse der allgemeineinbildenden h5heren 
Schule. 

Lehrern an allgemeinbildenden h5heren Schulen kommt nach § 10 der 

Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst, 

BGBl.Nr. 246/1973, über die Einrechnung von Nebenleistungen in 
die LehrverpfliChtung der Bundeslehrer für die Betreuung von 

Mikrocomputern eine Einrechnung zugute. Entsprechendes ist der­

zeit· im Pflichtschulbereich nicht der Fall, es müßte eine Rege­

lung im Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz geSChaffen werden. Dazu 
ist zu bemerken, daß für die Lehrer an allgemeinbildenden höheren 

Schulen die diesbezügliche Regelung die Verwaltung der Unter­
richtsmittel für den Unterricht in "Informatik" und "Elektro­

nisCherDatenverarbeitung" sowie die Betreuung upd Unterstützung 

der Lehrer Und die Führung einer Fachbibliothek umfaßt • 

. 2. Zur unverbindlichen Ubung Berufsorientierung und Bildungsinforma­

tion: 

Bereits derzeit besteht an d~r HauptSChule und der allgemeinbil­
denden höheren Schule das Unterrichtsprinzip "Vorbereitung auf 

die Arbeits-und Berufswelt" mit Schwerpunkten in der 3. und 4 • . 
Klasse. Ein weiteres Bildungsangebot in diesem Bereich soll nun-

mehr die genannte unverbindliche Ubung bieten. 
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111. KOSTEN 

1. Bereich Hauptschule: 

Das in Aussicht genommene Informatik-Kustodiat an der Haupt­
schule wird einen zusätzlichen Lehrerpersonalaufwand verursachen, 
dessen H5he erst nach Abschluß von Verhandlungen f.ststellbar 
ist. Eine halbe Wochenstunde als Kustodiatsabgeltu~g wUrde einen 
zusätzlichen Aufwand von S 10,1 Millionen jährlich bedeuten, der 
nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes 1983 (§. 3 
Abs. 1 Z 1) zur Gänze vom Bund zu tragen wäre. 

Der Informatikunterricht erfordert zudem eine entsprechende ge­
rätemäßige Ausstattung der Hauptschulen, welche pro Standort rund 

. S 200.000,-- (6 bis 8 Geräte pro St~ndort) kostet. Bei der An­
nahme, daß die gerätemäßige Ausstattungen an ca. 20 % der Stand­
orte vorhanden ist und zudem die Geräte der organisato~isch ver­
bundenen POlytechniSChen Lehrgänge mitverwendet werden k5nnen, 
würde der zusätzliche Investitionsaufwand der Schulerhalter ca. 
S 135 Millionen betragen. Dazu kommt nochfUr Installations- und 
Raumbeschaffungskosten ein Aufwand von ca. S 100 Millionen. Be­
zUglichder ben5tigten 'Software besteht seitens des Bundes­
ministeriums fUr Unterricht, Kunst und Sport die Absicht, diese 
den Hauptschulen zur VerfUgung zu stellen. 

2. Bereich allgemeinbildende h5here Schulen: 

Bei .einer Annahme eines Ausstattungsstandards von 14 Geräten pro 
Schule ist allerdings ein zusätzlicher Mehraufwand von S 10 
Millionen fUr das Jahr 1989 zu erwarten, unter der Annahme, daß 
die Langformen der allgemeinbildenden h5heren Schulen sofort zur 
Gänze ausgestattet werden. FUr Raumbeschaffungs- und Installa­
tionskosten ist ein Betrag von ca. S 100 Millionen in Aussicht 
genommen •. Die ben5tigte Software wird mit einem Betrag von S 3 
Millio~en veranschlagt. 

Wien, 12. Mai 1989 
Die Bundesministerin: 

Dr. HAWLICEK 
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·" E n t w u r f 

Verordnung des Bundesministers für Unterricht, Kunst'und Spo~t 
vom •.•....•...... 1989, mit der der Lehrplan 

aer Hauptschule geändert wird' 

Artikel I 

Auf Grund des Sch~lorganisationsgesetzes, BGB1.Nr. 242/1962, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.Nr. 327/1988 i~sbe­

sondere dessen §§ 6 und 16, wird verordnet: 

Die Verordnung des Bundesm~nisters fUr Unterricht vom ~. Juni 
1963, EGBl. Nr. 134/1963, ~it welcher die Lehr;läneder Volks­
schule, der Hauptschule und der Sonderschulen erl~ssen \'lerd.en, 
zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl.Hr. 413/1987 wird 
hinsichtlich d.er Anlage B (Lehrplan der Hauptschule) wie folgt 

geändert : 

1. I m .er s t e n T eil (,\ 11 ge !l! ein e 6 e s t i ro m u n 5 en) Z 2 (U n t e r r ich t s -
prinzipien) wird 

a) ~mvorletzten. ~.·DS:::t:Z als vo ... _le+-.7.+-o ........... H lb t . f'" ., ~v v_v a sa z e~nge ug~ 

"'/orb ... 't· . e.el ung auf dle Anwendung neuer Techniken 'insb d 
Infor"'ati' I • eson ere der 

-ons- und Kommunikationstechniken 1II_4~ nach w h 1 'w Schulstufen ec se nden SChwerpunkteni" : 

b) folgende Z 6 angefÜgt 

(.,.Intel!ration von inforoations- und kommunikationstechnischer 

Grund~ildung in die Unterrichts~e~enstä~de 

Die wachsende Bedeutung von neuen Techniken, insbesonde~e von In­

for~ations- und Kommunikationstechniken, 10 gesaoten Leben hat 

Auswirkungeri auf alle Unterrichtsgegenstlnde und macht die Inte-

• 
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grat10n von informat1ons- und kommunikations technischer Grundbil­

dung in das Gesamtkonzept, vornehmlich 1n der 3; und 4. Klasse, 

ein e"r z e i t g e m äße n All g e m ein b i 1 dun g not wen d' i g • 

In der 3. und 4. Klasse haben alle Unterrichtsgegenstände jene 

Aspekte informations~ .und kommunikationstechnischer Grundbildung 

.zu berücksichti$en, die ihrem Fachbereich gemäß 'den jeweiligen . . 
Bildungs- und L~hraufgaben entsprechen. Dabei sind von allen Un-

terrichtsgegenständen ihre jeweiligen ~~pekte beizutrag8n und den 

. Schül~rnauch MHglichkeiten zu erHffnen, Erfahrungen im Umgang 

mit Computern besonders durch .Ubung zu sammeln und auszu' .... erten. 
~ I 

Darüber hinaus sind zur Erzielung einer entsprechenden.Gesamt-

schau informations- und kommunikationstechnischer Grundbildung 

und einer angemessenen Geläufigkeit im Umgang mit dem Computer in 

der 3. Klasse eine EinstieEsphase und in der 4.Klasseeine F!'ojekt-
oder' Frojekt ~ - .., 

phase woche durchzuführen. Zur Erreichung d1eses Z1eles s1nd 
'1n allen Pflichtgegenständen (ausgenommen Religion) j e':leils die 
für eine Woche vorgesehenen Unterrichtseinheiten, in der 3.Klasse 
für die Einführungsphase länßstens bis zum Ablauf der siebenten 
Unterrichtswoche und in der 4.Klasse für die Projektphase bzw. 

\I 
-woche zu verwenden. . 

20 Im ,\vei ten Teil (Allge;.}eines Bildung3ziel) vlird im vierte:::l 
Absatz vor dem Ealbs,at.z 11 zu einer persönlichen I:! erthal tung" 
folgender Halbsatz eingefligt : 

"zu einer grundsätzlichen und anwendungsorientierten Auseinander­
setzung mit den neuen Inforrnaticns- und KommUnikationstechniken 

. sowie zu' einer ,sinnvollen Nutzung dieser Techniken;" ., 

301m .ari tten Teil (Allgemeine didB-u;:tische Grundsätze), Z 2 
(Unterricht sgest al tung - Erarbei tung und Verarbeitung) \·lird in 
ersten Absatz des Unterabschnittes IlLernvorgänge - Lehr- ur.d 
Lernfor:nen" nc.cb. dem Halbsatz 1\ - sachlogisch ange::nessene Leh=:-.. . 

und Le:-nverfahrenill folgender Eal'::lsatz 

" - der Einsatz neuer Informaticns- und Kommunikationstechniken 
( An wen dun g des Co m p u te r' s); " 

., 

: 
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<. 

4 ., I m Vi e r t e n Te i 1 (S tun den t a fe 1 ) 9 un ver bin d 1 ich e U b u n gen 

·a} tritt an die Stelle der die Berufskundliche Information 
be t r e f f end en Z eil e : 

"Berufsorientierung und 
Bildungsinformation .5) 

b) wird nach "Biologie und Uroweltkunde" angefUgt: 

. 11 :Einführung in die Informatik • . . . . . . . . . . 

1 2 " i 

2 2 4" • 

5. Im sechsten Teil (Lehrpläne 'der einzelnen Unterrichtsgegen­
stände), Abschnitt A (Pflichtgegenstände) 

I 

a) ·wird im Pflichtgegenstand "DeutSCh" 

aa) in der Bildungs~ und Lehraufgabe nach dem dritten Absatz 

foigender Absatz eingefügt :' 

"In diesem Zusa~menhang soll -insbesondere in de~ 3. und 4. 

Klasse - auch eine EinfUhrung in die sinnvolle und kritische Nut­

zung von n~uenlnformations- und Kommunikationstechniken zur In­

formationsspeichung und -rUckgewinnung sowie zur Textverarbeitung 

erfolgen." 

bb) in den did~~tischen Grundsätzen dem Unterabschnitt a) 

(~ür alle Leistungsgruppen) angefügt : 

.. 
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Der Beitrag des Unter~ichtsgegenstandes ,"Deutsch" besteht vor al­

lem in der Förderung des Verständnisses grundlegender ,Arb~itswei­

sen am Computer, besonders beim Zurechtkommen mit Informations­

und Ordnungssystemen sowie mit Standardanwendungen zur ~extver­

arbeitung, T~xtgesta1tung und zum Schriftverkehr. 

D~es schließt auch kritisches PrUfen der Sinnhaftigkeit des Ein­

satzes v,on Computern mit ein. DerWerkzeugcharakter des Compu­

ters, der von Menschen gemacht bzw. ver~endet wird, also auch von 

Menschen zu·verantworten ist, 1011 in den Vordergrund g~stel1t 
. \\ ' 

werden. 

: b) lautet im Pflichtgegenst~ndhLebende Fremdsprache" 
aa) in Englisch, Französisch der vierte Absatz der Bildungs-

und Lehraufgabe ) 

11 Im Rahmen des Unterrichts sind den Schülern nach ~1öglichkei t 
Ziele und Arbeitsweisen einsichtig zu machen sowie zeitgemäße 
und zukunftsorientie!te Lerntechniken zu vermitteln, die den 
selbständigen Fremdsprachenerwerb unterstlitzen. 
Nurflir Englisch: 

Dabei soll auch eine sinnvolle und ,kritische Nutzung neuer In­

formations- und Kommunikationstechniken zur Informationsspeiche­

rung und -rückgewinnung, zur gezielten LernunterstUt~ung sowie 

zum Arbeiten mit Texten (wie Textkonstruktion, Textmanipulation, 

Textverarbeitung) erfolgeno~ 

bb) in Englisch 

der flinfte Absatz der didakttschen Grundsätze Ca) für alle .Leistungs-

• ~ruppen) : 
11 Der Veranschaulichung kommt in allen Phasen des Spracher':lerbs 
größte Bedeutung zu. Audivisuelle Medien (Tuchtafel, Tafelskizze, 
Folie, Gegenstände, Wandbilder, Filme, Dias, Video, Tonträger~ 
Wort- und Bildkarten) sollen gezielt eingesetzt werden sowie 
neue Informations- und Kommunikationstechniken, insbesondere der 
Computer, sollen lernzielbewußt undschlilerorientiert eingesetzt 
·.·"erden 0 11 

cc) in Englisch 

der siebente Absatz der didaktische~ Grun~sätze Ca) für alle Leis­

tungsgruppen 
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" Zur Absicherung des U:nterrichtsertrages ist gezielten, abwechslungs­
reichen \'liederholungen genügend Zeit zu vlidmen 0,. Zu den letztge­
nannten . 'beiden didaktischen überlegungen (Hoti vation, Sicherung 
des Unterrichtsertrages) bieten neue Informations- und Kommunika­
tionstechniken, insDGsondere der Computer, zusätzliche·Alter-
nativen 'uRd Möglichkeiten in der Unterrichtsgestaltung und sollen 
daher unter Nutzung geeigneter, benutzerfreundlicher Software 
eingesetzt v/erden." 

c) wird, im Pflichtgegenstan'd "Mathematik" 

aa) in der Bildungs- und Lehraufgabe am Ende des ersten Ab­
satzes an die Stelle des Punktes ein Beistrich gesetzt und 
angefügt : 

" -,Verständnis fUr Denk- und Arbeitsweisen'bei der Anwendung 
neuer Informations- und Kommunikationstechniken anzubahnen:; 

bb) in der Bildungs- und Lehraufgabe lautet der z~eite 

Absatz : 

11 Dabei soll der Hathematikunterricht Beiträge zu allge:neinen 
Unterrithtsprinzipien, im besonderen ~aße zu den ?rinzipien 
"Vorberei tung auf die Arbei ts- und Berufs\'Ielt" , "\'/irtsch~ftserzie­

hung einschließlich Sparerziehung und Konsumentenerziehung", 
"Politische Bildung", in der 3 .. und 4.Klasse "Vorbereitung auf 

. . 
die Anwendung neuer Technik~n, insbesondere der Informations-
und Kömmunikationstechniken" und "Um\'lel terziehung" liefern. 11 

ce) in der Bildungs- und Lehraufgabe nach dem letzten Absatz 
folgender Absatz. angefügt: 

"Zum Erwerb von informations- und komm~nikationstechnischer 

Grundbildung soll die Mathematik insbesondere das Verständnis für .' Arbeits- und Anwendungsweis,en von Computern, vor allem hinsicht-

. lich des Algorithmietens, Formalisierens und Symbolisierens, aber 

auch hinsichtlich des Veranschaulichens sowi~ des Kennenlernens . 

verschiedener, Arbeitserleichterungen entwickeln. In diesem Zu­

sammenhang sollen unter Anleitung des Lehrers auch einige ein­

fache Programme erstellt und am Computer ang~wendet werden." 
• 

• 
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dd) in den didaktischen .Grundsätzen wird dem Unterabschnitt a) 
(Für alle Leistungsgruppen) angefügt : 

'. 

» ~ e r s t ä n d pis v 0 1 1 e r u ~ g a n ~ mit 
neu e n I n f 0 r m a t ion s - und Kom m uni k a 

t ion s t e c h n i k e n 

Der Beitrag der Mathematik zur Aus~inandersetzung mit neuen In­

formations- und Kommunikationstechniken besteht vor allem in der 

F~rderung des Verständnisses grundlegender Arbeitsweisen des Com­

puters, besonders auch in ausgewählten, m8glichst standardisier­

ten Anwendungsweisen zur flexiblen L8sung mathematischer Auf­

gabenstellungen (wie grafische Veranschaulichung, einfache Tabel­

lenkalkulation und einfache Datenbanken). 

Dies schließt auch kritisches PrUfen der Sinnhaftigkeit des Ein­

satzes von Computern mit ein. ,Der Werkzeugcharakter des Compu-. . 
ters, der von Menschen gemacht bzw. verwendet wird, also auch von 

Menschen zu verantworten ist, soll in den Vordergrund gestellt: 

-werden. " 

d) lautet der Pflichtgegenstand "Geometrisches Zeichnen": 

" GEor1ETRISCHES ZEIClmEN 

• 

• 
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und Lehraufgabe: 

Der Unterrichtsgegenstand Geometrisches Zeichnen soll zur Erreichung folgender 

fachQbergreifender Ziele beitra&en: 

Ausbilden und Schulen der-Raumvorstellungj 

Erziehen zu sauberem und genauem Arbeiten sowie zu präzisem sprachlichem Aus­

druck; 

- Weiterentwickeln der Konzentrationsfähigkeit und Ausdauerj 

Fördern der Kreativität; 

- Hinführen zu überlegtem und planmäßigem Arbeiten; 

- Erziehen zu einem"verantwortungsbewußten Umgang mit technischen Geräten und 

Anlagenj 

Fö~dern des Verständnisses für Denk- und Arbeitsweisen bei der Anwendung n~uer 

Techniken, insbesondere des Computers. 

Insbesondere .sind folgende fachspezifische Ziele anzustrebe~: 

Erlangen von Fertigl{e1t in der Handhabung zweck:läßiger Zeichengeräte ein­

schließlich des Computersj 

Erlernen von Zeichen techniken f~r das ~nfertigen sauberer und genauer Zeich­

nungen mit ~ntsp~echender Beschriftung und gegebenenfalls sinnvoller Farbge­

staltungj 

Lösen von Konstruktionsaufgaben der ebenen Geometriej 

- Entwickeln von Raumanschauung und des räumlichen Denkens auch mit Computer­

unterstützung; 

- Erfassen, Analysieren und sprachlich angemessenes Beschreiben von Eigenschaf­

ten geometrischer ebener Figuren und räumllcherObjektej 

Anwenden geeigneter Problemlasungsverfahren; 

- Darstellen.räumlicher Objekte durc~ geeignete AbbildungsClethodenj 

- Erkennen und Beschreiben von Form, Größe und Aufstellung eines Objektes aus 

der zeichnerischen Darstellung (Diskutieren eines Risses)j 

- Anfertigen von Handskizzen zum selbständigen Entwerfen einfacher räumlicher 

Objekte und z'Jr.Vorbereitung für eine weitere Bearbeitung mit geeigneter Soft-

ware. 

Der Unterricht im Geometrischen Zeichnen soll auch auf das Erkennen und Herstel­

len von Querverbindungen abzielen, insbesondere auch .hinsichtlich der COClpute~­

anwendungen. Weiters sollen Einblicke in das Technische Zeichnen als Bestandteil 

vieler Be~ufe geboten und die Bedeutung der Zeichnung als Informationsträger 

vermittelt werden. 
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Lehrstoff ~ 

Bei den einzelnen Stoffgebieten sind Tätigkeiten angeführt, die von den Schülern 

durchgeführt werden sollen. Diese Schüleraktivitäten beschreiben Lernrichtungen 

für die Behandlung der Stoffgebiete im Unterricht .. Sie sind einerseits unmittel­

bare Lernziele, andererseits sollen durch sie die in der. Bildungs- und Lehrauf­

gabe formulierten allgemeinen Lernziele angestrebt werden. Das Ausmaß, in dem 

die ver2chiedenen T~ti~keiten durchgeführt ~erden, ist entsprechend ihrem Bei-
I 

trag zu allgemeinen Lernziel~n und entsprechend den Didaktischen Grundsätzen des 

Lehrplans vom Lehrer im Rahmen des § 11 des Schulunterrichtsgesetzes festzu­

legen. 

In manchen Fällen sind diese Tätigkeiten nicht verpflichtend vorgesehen,. was 

durch das Wort "allenfalls~ (Erweiterungsstoff) aufgezeigt wird. 

,Die Reihenfol~e, in der die einzelnen SChüleraktiv1täten angegeben sind, ent­

spricht einer gewissen systematischen Darstellung, ist aber keine methodische 

Festlegung und für den Unterricht nicht verbindlich. Vielmehr ist ein sinnvolles 

Verbinden verschiedener Tätigkeiten und versc'hiec'ener Aspekte eines Themenberei­

ches wünschenswert • 

I) 

.. 
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"3 .. K"l" ass e (1,5 Wochenstunden): 

'. 

Durchführen von einfachen Konstruktionen zur Schulung im manuellen Gebrauch von 

Zeichengeräten, zur Aneign~ng von Zeichentechniken, zur F:örderung der 

Sauberkeit, Genauigkeit und "Ästhetik; Beschriften. 

Allenfalls selbständiges Erstellen von einfachen Programmen für die Konstruktion 

elementarer ebener geometrischer Figuren und für deren Zusammensetzung zu 

komplexeren Gebilden; etwa zu Netzen einfacher ebenflächig begrenzter Körper 

(insbesondere Würfel, Oktaeder, Tetraeder) oder zu Ornamenten. 

Ver~endenvon geeigneter Software zur interaktiven Durchführung geometrischer 

Konstruktionen, zur Erzeugung und zur ~ransformation von ebenen Figuren. 

Arbeiten mit einem räumlichen kartesischen Rechtskoodinatensystemj Zeichnen und 

Diskutieren von axonometrischen Rissen einfacher ebenflächig begrenzter Körper 

dur~h koordinatenmäßiges Aufbauen, insbesondere von Schrägrissen in frontalen 

und horizontalen Bildebenen. 

.' 

Allenfalls Verwendung von geeigneter Softwa~e zur Visualisierung der Entstehung 

von Rissen. 

Zeichnen und Diskutieren.von Grund-, Auf- und Kreuzrissen einfacher ebenflächig 

begrenzter Körper 1n einfacher Lage. Konstruieren axonometrischer Risse aus 

zugeordneten Normalrissen und umgekehrt. 

Allenfalls Bestimmen der (wahren) Länge von Raumstrecken und Konstruieren von 

Netzen einfacher ebenflächig begrenzter Körper. 

.. ~ 
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4: K 1 ass e (1~5 Wochenstunden) 

Konstruieren von Ellipsen, Parabeln und Hyperbeln. 

Allenfalls selbständiges Erstellen von einfachen Programmen für die Konstruktion 

eleoentarer ebener geometrischer Figuren und für deren Zusammensetzung zu 

komplexeren Gebilden. 

Zeichnen und Diskutieren von axonometrischen Rissen und von zugeordneten Normal­

rissen (Grund-, Auf- und allenfalls Seitenrisse) ebenflächig begrenzter Körper 

und technischer Objekte in einfacher Lage durch koordinatenmäßiges Aufbauen; 

Lesen und A~fertigen von Werkzeichnungen, auch unter Einsatz eines Computers. 

Zeichnen und Diskutieren zugeordneter Normalrisse von Prismen und Pyramiden in 

einfacher Lage, die mit projizie:enden Ebenen geschnitten werden; Zeichnen die­

ser Schnittfiguren in unverzerrter Gestalt. 

Allenfalls Zeichnen und Diskutieren axonometrischer Risse von eben geschnittenen 

Pris~en und Pyramiden • . ' 
~ 

Zeichnen und Diskutieren zugeordneter Normalrisse oder besonderer axonometri­

scher Risse (Horizontal- bzw. Frontalrisse) von Drehzylindern und Drehkegeln in 

einfacher Lage. 

Allenfalls Zeichnen und Diskutieren zugeordneter Normalrisse von Drehzylindern 

in einfacher Lage, die mit projizierenden Ebenen geschnitten werdenjZeichnen 

dieser Schnittfiguren in unverzerrter Gestalt. 

Kor.struieren von Netzen und allenfalls von Abwicklungen. 

Ve~~enden ven geeigneter Software etwa zur Visualisierung von geometriSChen 

Abbildungen, zur D~rstellung von Be~egungivorgängen, zum Generieren und zur 

Darstellung von räumlichen Objekten, zur Veränderung von Objekten und von 

Darstellungspar.ametern zur Er'reichung einer mögliChst guten Bildwirkung oder zum 

AUfzeigen verschiedener Zugänge zum selben Objekt (z.B. Ecken-, Kanten-, 

Flächenmodelle, Entstehung durch Bewegungen). 

.. 
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Didaktische Grundsätze ~ 

Im Unterricht soll den SchUlern Gelegenheit ,zu produktiv~m und kreativem Arbei- < 

ten geboten werden und zwar sowohl in Einzelarbeit als auch in kooperativen Ar-
e 

beitsformen. Damit sollen auch die Freude an der Form geweckt und das istheti-

sehe Empfinden geschult werden. Die SchUler sollen zur Auseinandersetzung mit 

geometrischen Formen und deren Anwendung in -der Technik motiviert werden. Durch 

interaktives Arbeiten am ~omputer sollen Motivation und Kreativitit des Schülers 

gefördert werden. 

Den'SchUlern soll Gelegenheit geboten werden, die erworbenen Kenntnisse und 

~ Fe~tigkeiten auf Probleme aus ihrer Umwelt oder bei fächerübergreifenden 

Vorhaben und Projek~en anzuwenden. 

Eihe m5g1ichst saubere undgenaue Ausführung unter Beachtung der Obersichtlich­

keit (Platzeinteilung) und d~r entsprechenden Beschriftung (aUch mit ,Schablone) 

ist laufend anzustreben. Auf zweckmäßige und normgerechte Verwendung verschiede­

ner Linienbreiten und Linienarten, ist zu achten. Das AusmaS der Zeichnungen, die 

mit Bleistift, mit Tusche oder mit ,dem Computer ausgeführt werden, ist vom Leh­

rer unter-Berücksichtiguns der zur Verfügung stehenden Geräte und der zeitlichen 

11cglichkeiten festzulegen, wobei keine dieser drei Technike~ vernachlässigt wer­

den soll. Der Schüler ist zu laufender Kontrolle der Richtigkeit und Genauigkeit 

seiner Arbeit anzuhalten. Ein sinn~oller Einsatz des Computers soll die Effi­

zienz des Unterrichts im Geometrischen Zeichnen steigern, insbesondere dort, wo 

der Computereinsatz herk5mmlichen Methoden überlegen ist; der Schüler soll dabei 

stets zur räumlichen Interpretation der Bilder angeleitet werden. 

Bei der K5rperdarstellung ist vorwiegend von räumlichen Objekten aus dem Erfah­

rungsbereich der Schüler auszugehen, wobei außer der sprachlichen Beschreibung 

auch andere Hilfsmittel wie etwa Modelle, anschauliche S~izzen, Overhead-Folien, 

Fotos, Dias, k~aglyphen (3-D-8ilde~) und Körpernetze eingesetzt werden können. 

Durch Computersimulation SÖll die Phase des realen Begreifens ergänzt werden. 

Die Schüler soll~n zum Anfer.tigen anschaulicher Skizzen und zum sprachlich 

richtigen Beschreiben der' g~zeichneten Objekte angeleitet werden. Unter 

RGcksicht~ahme auf Anwendungen in der Technik ist die Darstellung von Voll- und 

Halbschnitten vor allem bei Drehzylinder und Drehkegel sinnvoll. Zur Herstellung 

des Realitätsbezugs : ist die selbständige Anfertigung von Modellen zweckmäßig. 

Der Unterschied zwischen Projektionsvorgang und Ergebnis der Projektion (Riß) 

und somit auch zwischen Objekt und dessen Bild muß verständlich gemacht werden. 

Zur individuellen Förderung der Schüler sollen Maßna~men der inneren 

Differenzierung erfolgen. 
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6.lrn sechsten Teil (Lehrpläne der einzeltien Unterrichtsgegenstände), 

Abschnitt C (unverbindliche übungen), 

a) tritt an die Stelle der un:verbindlichen Übung "Berufskundliche 
Information" folgende unverbindliche übung "Berufsorientierung und 
Bildungsinforrnation" : 

"BERUFSORIENTlERUNG UND BlLDUNGSINFORNATION 

Bilaungs_und Lehraufgabe 

Die t\hv erb i n cl 1 ich e U b u n g . " Be ruf s 0 r i e n t i e run gun d B i 1 dungs in f 0 r m a­

tio~" geht von persHnlichen Erlebnissen und Erfahrungen der SchU­

lerinnen und Schüler mit schHpferischer Tätigkeit· bzw. Arbeit 

aus. Sie leistet einen Beitrag zur Förderung der PersHnlichkeits~ 

bildung sowie zur Klärung weiterer Lebenswege. 

Durch die "Berufsorientierung tind Bildungsinformation" sollen 

Kenntnisse vermittelt und Fähigkeiten gefHrdert werden, die ßen 

Lernenden eine bessere Orientierung in der Arbeits- und Berufs­

welt ermöglichen und sie auf das Arbeitsleben vorbereiten. Sie 

sollen dadurch Ent&cheidungs- bzw. Orientierungshilfen fUr ihre 

weitere persönliche Entwicklunl ~owie fUr ihre individuelle Be­

rufsf,indung und Bildungslaufbahn erhalten. 

Für die Unverbindlich~ Ubung "Berufsorientierung und Bildungsin­

formation" ergeben sich daraus folgende Lehr- und Lernbereiche: 

Die Lernenden sollen sich erfahrungsorientiert mit Arbeit ausein­

and~rsetzen u~d den Stellenwert der Arbeit fUr die persönliche 

Entfaltung und das Zusammenleben der Menschen erkennen. Arbeit im 

weiteren Sinn und Erwerbsarbeit im besonderen beeinflussen die 

künftige Lebensplanung und Lebensgestaltung maßgeblich. 

Die Lernenden sollen sich mit Anforderungen, Entwicklungen und 

Technologien in der Arbeits- und Berufswelt auseinandersetzen. 

Zeitgemäße un~ zukunftsorientierte Berufsanforderungen verlangen 

zunehmend die Bere~tschaft und Fähigkeit zu lebenslangem Lernen, 

ein hohes Maß an Ich-Stärke, Krea~ivität,. Mobilität, Natur- und 

Technikverständnis u.ä. Dynamische Fähigkeiten) wie Problemlösen, 

das Verm~gen/lnitiativen zu ergreifen, kooperativ und solidarisch 

zu handeln sowie Selbstvertrauen zu zeigen, sollen selbsttätig in 

o 
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geeigneten Arbeitsformen (~.B. in ~rojekten) erlebt und erfahren 

werden. 

Die Lernenden sollen sich mit ihren persönlichen Berufswünschen 

und Bildungsmöglichkeit~n beschäftigen. Die Entwicklung und Be-.' . 

dingtheit ihrer Interessen, Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkei­

ten sowie fremde 'und eigenetrwartungen sollen mit der Situation 

atif dem Arbeitsmarkt und den Ber~fsanforderurigen verschiedener 

&erufe in Relation gesetzt werden. Die Lernenden sollen angeregt 

werde~, Richtlinien ni~ht nur nach wirtschaftlichen Kriterien, 

sondern auch nach Selbstverwirklichungs- und Zukunftsge­

stalt~ngsmöglichkeiten zu erstellen. 

. . 

, . 

• 

.. 
'~ 
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Lehrstoff 

3. und 4. K 1 ass e (je 1 Wochenstunde): 

Bildun~sziele Lehrstoff 

Der Unterricht soll' dazu 

führen, daß die Lernenden 

- die Arbeit als einen wesent­

l~chen Teil des Lebens er­

.kennen und ihr einen per­

s6nlichen Stellenwert 

zuordnen 

- Entstehung und Entwicklung 

derzeitiger und zukünftiger 

Bedingungen von Arbeit} 

Beruf und Wirtschaft erfahren 

- vers~hiedenen Kriterien 

Berufsbereiche zuordnen und 

erkennen,_ w~lchen Veränderun­

gen Berufsbe~eiche unterwor­

fen sind 

- die eigenen Interessen und 

Neigungen erforsch~n ~owie 

subjektive Begabungen ·und 

Fähigkeiten einschätzen 

lernen 

Eigene und fremde ~rfahrungen 

mft Arbeit; Arbeit und Spiel; 

selbstbestimmte und fremdbe­

stimmte Arbeit; verschiedene 

Arb~itsbegriffe; 

Ziels~tzungen von Arbeit; 

Arbeit und Lebensglück; 

Arbeit und Belastung; 

individuelle Vorstellungen zur 

Lebensplanung; Selbstverwirk­

lichung; 

unterschiedll~he Interessens­

lagen; 

Veränderung und Weiterent­

wicklung der Arbeit - neue 

Technologien; 

Basisqualißikationen als 

Grundlage künftiger Tätig­

keiten; 

Berufe nach Merkmalen wie 

Werkzeuge, Tätigkeiten, Ma­

terialien, Anforderungen un~""'­
suchen; Orientierung ~ach Be­

rufsfeldern; 

Freizeitaktivitäten und Hob­

bie~; Erfahrungen mit Tätig­

keiten, in denen alle fähig­

~eiten, nämlich kognitive, 

affektiv: und psychomotorische, 

im Vor~ergrund stehen; 

• \1 
1 

I 
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- ihre per;ijnlichen.Erwartunge~ 

reflektieren und die Erwar­

tungen bzw. den Einfluß der 

Eltern, Freunde und der Ge~ 

sellschaft erkennen 
." 

die vielfältigen Wege in'die 
, 

Berufswelt kennenler~en und 

Probleme bei der Durchsetzung 

ihres Weges erkennen 

- den Ausbildungsweg, zum 

eigenen Berufswunsch finden 

- jene· Einrichtungen kennen­

~ernen, die ihnen bei einer 

Planung des Berufsweges 

Hilfen anbieten kBnnen und 

Beratungssituationen einüben 

- die wirtschaftliche Struktur 

sowie regionale Strukturen 

der Arbeits- und Berufswelt 

e rar bei·t e n 

- verschiedene Bewe~bungsver­

fahren kennenlernen. 

15 

Veränderbarkeit des Berufswun­

schesj 

äußere Einflüsse auf die Ent­

wicklung des Berufswunschesj 

Berufswunsch und Realisierbar­

keit; Lebens- und Berufs­

biographien; 

Berufserwartung; 

Bildungsformen ~nd Bildungs-

wege; 

Gegenüberstellung von schu­

lis~her und duale~ Ausbil­

dung; 

Bildungsberatung; 

Schulpsychologischer Dienst; 

Arbeitsmarktverwaltung; 

Lehrlingsstellen der Kammer; 

Aus~ildungsmöglichkeiten des 

regionalen Wirtschaftsraumes; 

Arten der Betriebe; 

Tätigkeits- und Produktions~ 

bereiche; 

Branchenentwicklung der 

letzten Jahre; 

Maß~ahmen gegen Benachteili-

gungen; 

I . 

Auswahlkriterien der Schulen 

·und Betriebe. 

o 
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~Didaktische Grundsätze 

In der Unterrichtsgestaltung, d.h. in der methodisch-didaktischen 

Umsetzung der Bildu~gsziele, sind die Hauptintentionen besonders 

'zu beachten: 

Die ~nverbindliche Ubung'leistet einen Beitrag zur Persönlich­

keitsbildung; 'weiters werden'Hilfen für die Planung .des. künftigen 

Lebensweges angeboten. Im Rahmen der .U~verbind1ichen Ubung soll 

darUber hinaus ein gemeinsamer Entwicklungsprozeß der Gruppe in 

Gang gesetzt werden. Die schöpferischen Kräfte der Kinder werden 

geweckt, gepflegt, gefördert und weiterentwickelt. 

Die did~k~ische Einheit ~on intellektueller, affektiver und cha­

r akt e r 11 c her Erz i e h u n g zur B i 1 d u ~g s - und Be ruf s b e r e i t s ch a f t so 11 

zur Allgemeinbildung beitragen. Die ~ernenden werden ermuntert, 

ihre Erfahr~ngen mit der Freude am'P1anen~Schaffen und P~äsen­

tieren eigener Werk~ einzubringen. 

Per s ö n 11 c h eE rf a h run gen und -Erlebnisse der Kinder mit (meist u n­

bezahlter, Uberscha~barer) Arbeit stehen im Vordergrund und bil­

den AnknUpfungspunkte fUr die Bearbeitung des Bereiches der Er­

werbsarbeit .' 

Eine Orientierung in der vielfältigen Arbeits- und Berufswelt 

bzw. die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten, unter 

denen m~n Arbeit betrachten kann (Zweck, Bedingungen, Entstebung, 

Funktionen, ••• ), bedingt von den einzelnen Fachgebieten her eine 

e~tsprechend vielfältige Annäherung und Sichtweise; zur Zusammen-
,-

schau dieser Bereiche trägt die ~nverbindliche Ubung bei. Im Un-

terricht soll so oft wie möglich vom Erfahrungs- und Erlebnisraum 

der Kinder ausgegangen werden. Das Gelernte soll vorwieg~nd in 

kreativen, ·kooperativen, selbsttätigen Arbeits- und Sozialformen 

umaesetzt werden; erfahrungs- und handlungs orientierte ~orhaben 

bzw. fächerübergreifende Projekte bieten sich an. 

Ein weiteres Ziel der ~nverbiodlichen Ubung ist das HinfUhren der 
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Lernenden zu einem Prozeß einer Bildungs- und Be~ufswahl. Die. 

eigene Familie ist auch heute noch in Fragen der Bildungs- und 

Berufsplanung wichtizste Entscheidungsinstanz. Der .Optimierung 

und Einübung von Beratungssituationen und ziel führender Informa­

tionsbeschaffung kommt große Bedeutung z~. 

Anschaulichkeit im Unterricht kann gefördert werden durch: Filme, 

.Diskus~ionen, Biographien, Museen, Ausstellungen, Informations­

messen, Interviews, Betriebser~undungen, Schulbesuche, Literatur 
u 

aus der Arbeitswelt 

.\ 

• 

' . . 
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b) wird nach der unverbindlichen Ubung "Biologie und Umwelt­

kunde I~ange fügt: 

" EINFÜHRUNG IN DIE INFORI1ATIK' 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Der Einführung~in·die Informatik kommt die Aufgabe zu, die auf diesem 

Gebiet in den übrigen Gegenständen gewonnenen.Fertig~eiten, Fähigkeiten, 

Kenntnisse, Erfahrungen und Ei6stell~ngen zu vertiefen bzw. zu erweitern. 

Dadurch sollen die Schüler befähigt werden, stark interessensorientlerte ' 

Arbeiten. in selbst organisierter, selbsttätiger Weise sowohl individuell als 

auch in der Gruppe durchzuführen. 

Vertrautheit und Geläufigkeit mit einer bestimmten Anwendersoftware sollen es 

den Schülern erleichtern, Interesse für größere Zusammenhänge zu entwickeln. 

Andere NutzungsmBglichkeiten von Anwendersoftware als die eigenen - wie z.B. 

betriebliche AnwendungsmBglicbkelten - sollen kennengelernt werden. Oie 

'Lernenden sollen zu eigenständig verantwortungsvoller Auseinahdersetzung mit 

persönliChen, wirtschaftlichen, technischen, sozialen und kulturellen 

Aspekten neuer Informations- und Kommunikationstechniken befähigt werden. 

Oie unverbindliche Obung soll den Jugendlichen helfen, in ihrem künftigen 

Leben ihren Beitrag zur sozialen Beherrschung und Gestaltung neuer 

Technologien zu leisten. 

Im speiiellen sollen die Lernenden 

- Sicherheit 1m Umgang mit un~ in der Bedienung von Computern sowie jeden­

falls einer. der im Lehtstoff angeführten Arten von Anwend~rsoftware 

gewinnen, 

- PrQblemlBsungen planvoll durchfUhren zu können, 

. - Einblicke in die Denk- und Arbeitsweisen neuer Technologien und ihrer 

verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten gewinnen, 

- Verständnis fUr Entstehung und Grundlagen der neuen Technologien 

entwickeln, 

- den verantwortungsbewußten Umgang mit technischen Geräten lernen, 

- die Bereitschaft zu kooperativen Arbeitsformen weiterentwickeln; 

- sich mit emotionalen und sozialen Aspekten des Verhältnisses Mensch und 

Technik sowie unterschiedlichen Zugang~formen zu neuen Techniken 

auseinanderset~en, 

- die vielfältigen MögliChkeiten, aber auch Grenzen und Gefahren neuer 

Technologien einschätzen können, 

- sich ein Urteil Ober gegenwärtige und zukünftige mögliche Veränderungen der 
• Lebenswirkllchkeit bilden können. 

•. t 
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Lehrstoff: 

~ Der Lehrstoff hat AngebotSCharakter. Zur Sicherstellung einer Vertiefung und 
> , 

Erweiterung des integratlven Einsatzes neuer Informations- und 

Kommunikatlons3technike~, insbesondere des Computers, ist eine exemplarische 

Auswahl zu treffen. 

Grundlegend~ Handhabungsfertigkeiten: 

- praxisg~rechte Systembedienung 

- Benützung der Tastatur 

- Umgang mit SpeichermedLen 

- ,Starten von Programmen 

'- Handhaben von verschiedenen MenU-Strukturen 

- Ein'gabe- und Ausgabemögltchkeiten 

- Betriebssystem: grundlegende Befehle, Fehlermeldungen 

Verfahren zur Problemlösung: 

- Problemanalyse 

- schrittw~ise Verfelnerun~ 

- zyklisches Vierphasenmode 11 

Textverarbeitung: 

- Grundfunktlonen 

- Texterstellung 

TextbearbeJ.tung 

- Tex~gestaltung und Graph i.k 

Dateiverwaltung: 

Grundfunktionen 

- Selektieren von Datensätzen 

- Datenstrukturen 

- A~fbau von eigenen Masken 

- ~vgr~ffsbeschränkungi Paßwort 

Tab~~lenkalkulation: 

- ArqeitsQlattaufbau 

- BenUtzen von fertigen RechengefUgen 

- AusdrUcken von Abhängigkeiten (Formeln, AJressierung) 

>e 
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Graphik und Konst~uktion: 

~ TextgestaltungsmBglichkeiten 

PrKsentat1onsgraphik, 

- 20-

- Veranschaulichung von GrBßen und Zahlen 

- Konstruktion von F1Kchen und KBrperrissen 

- Körperdarstellungen 

- Kreatives Gestalten 

SelbstKndiges Erstellen einfacher Programme: 

- lineare' Anweisungsfolge . 

- SChleifen 

..; Verzweigungen 

Meß-, Steuerung.s- und Rege 1 t~6hni!< 

Die vielfältigen EinsatzmBglichkeiten neuer Informations- und Kommunikations­

techniken, insbesondere des Computers: 

im.persönl~chen Bereich 

in der Schule 

im Haushalt 

im Freizeitbereich 

in der Arbeits- und Berur~welt 

1n den Medien 

1n Forschung und Wissenschaft 

durch den St.aat 

. Wertende und norm~tive Aspekte der Auswirkungen neuer Technologien in 

,wirtschaftlicher, kultureller, persBnlicher und sozialer Hinsicht: 

Rationalisierung und Automation 

Humanisierung der Arbeitswelt . \ . 

Kontrollmöglichkeiten und Kontrollmechanismen 

Datenschutz 

Konsumentenschutz 

,Weiterentwicklungstendenzen und Zukunftsperspektiven 

Q. 
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Didaktische Grundsätze 

. Im Unterricht in Informa~ik steht weitgehend ,selbst organisiertes selbst­

tätiges Lernen ebenso 1m Vordergrund wie angeleitetes Ausprobieren, eigen­

ständiges Experimentieren und Erkennen sowie das Bewältigen vom Schüler 

,selbst ausgewählter Aufgabenstellungen. Das praktische ~rbeiten am Gerät hat 

daher besondere Bedeutung., Durch interaktives Arbeiten am Computer sollen 

Motivation und Kreativität des Schülers gefördert werden. Bei der Wahl der, 

'Aufgabenstellungen ist nach Möglichkeit von der Erfahrungs- und Erlebniswelt 

der Schüler auszugehen; es sollen möglichst' verschiedenartige Anwendungs­

beispiele auch unter Berücksichtigung individuelle Zugangs formen gewählt 

w~rden. Subjektiv nützlich. Und sinnvolle AUfga6enstellungen sollen mit dem 

, Computer zweckorientiert bearbeitet werden. 

Der Schüler soll darüberhinaus den Zweck und die Einsatzmöglichkeiten der von 

ihm verwendeten Software im persönlichen und wirtschatftlichen Bereich 

kennenlernen. Er soll dabei angeregt werden, sich sowohl mit techni.schen und 

organisatorischen Problemen der Datenverarbeitung auseinanderzusetzen als 

auch mit den wlrtschafts- und gesellschaftspolltischen Hlptergründen zu 

beSChäftigen. 

Der komplexe Bereich neuer Technologi~n und neuer Techniken bedarf auch 

adäquater kooperativer Arbeitsformen. Unterrichts formen wie Gruppenarbeit, 

Teamarbeit und projektorientierter Unterricht sind dem Unterrichtsgegenstand 

Informatik daher besonders angemessen. 

Das Verständnis für Einatz und Auswirkungen neuer Techno~ogien soll nach 

Möglichkeit auch durch Lehrausgänge oder EXkursionen, aber auch durch den 

vielseitigen Einsatz von verschiedenen Medien und durch eine abwechslungs­

reiche Unlerrichtsgestaltung gefördert werden. 

-­, 
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Artikel 11 

(1) Diese V~rordnung tritt hinsichtlich der 3. Klasse mit 
Beginn des Schuljahres 1989/90 und hinsichtlich der 4. ~lasse mit 
Beginn des Schuljahres 1990/91 in Kraft. 

(2) Die Landesschulräte werden ermächtigt fUr jene Schulen, an 
denen die erforderliche "gerätemäßige Ausstattung fUr den Informatik­

unterricht zu den im Abs. 1 genannten Terminen noch nicht gegeben 
ist, nach AnhBrung d~s jeweiligenSchulerhalters, das Inkrafttreten 
.des Art. 1: Z 1, 2, 3 und 5 sowie ~soweit diese die unverbin~liche 

Übung Einführung in die Informatik betreffen -'auch Z 4 und 6 
hinsichtlich der 3 e K+asse mit Beginn des Schuljahres 1990/91. und 
hinsichtlich der 4 0 Klasse mit Beginn des Schuljahres 1991/92 
festzusetzen. 
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E n tw u r f 

Verordnung des Bundesministers für Unterricht,Kunst und 
Sport vom Ge 00." 00 o ..... 0 .... 1989 , mit der die Lehr -
pläne für die allgemeinbildenden höheren Schulen geändeFt 

werden 

Artikel I 

Auf Grund ~es SChulorganisation~gesetzes, BG~l.Nr. 242/1962,' 
,zuletzt geändert durch' das Bundesgesetz BGB1.Nr. 321/1988 insbe­
sondere dessen§§ 6 und 16, wird verordnet: 

Die Verordnung des Bundesministers für Unterricht lind Kunst vom 
1~oNovember 1984, BGBl.Nre88/1985,über die Lehrpläne' der allgemein­

bildenden höhereri Schulen in der Fassung der Verordnung BGB~.Nr. 
591/1986 ~irdhinsichtlich der Anlage A (Lehrplan der allgemein­
bildenden höheren Schule) wie folgt geändert : 

1. . I m e.e' s t e n T eil (11.11 g e :u ein e Be:) tim m u n gen) Z 2 (U n t e r r ich t s -

prinzipien) wird 

a) im vorletzten Absatz als vo=letzter Halbsatz eingefügt 

"Vorbereitung auf die Anwendung' neuer Techniken, insbesondere de~ 
Informations- und Kororounikationste~hniken, mit nach ,Schulstufe~ 
wechselnden Schwerpunkten;". 

b) \vird folgende Z 6 a.Tlgefügt, 

d~.Inte2ration von informations- und ko~~unik~tionstechnischer 
Grund~ildung in die Unterrichtsgegenstände 

Die wachsende Bedeutung von neuen Technike~ . insbesondere 

forr.la~ions- und KomClunik.~ticnstechniken, i.m gesamten Leben 

Aus~irkungen auf alleUnterrichtsgegenst~nde und macht die 

von 1n-

hat' 

Inte-

' . . ' 

'i 
1 

'~ 
i 
J 

'j 

:! 
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gration von in~ormations~ und kommunikationstechnischer Grundbil­

dung in da~ GesamtkQnz~pt! yo~nehmlich i~ der 3. un~ 4. Klasse, 

einir zeitg~mäßen Allgemeinbildung ~otwen~ig. • 

In der J. und 4. Klasse haben alle Unterrichtsgegenständ~ jen~ 

Aspekte informations- .und kommunikationstechnischer Grundbildung 

zu berUcksichti~en,die· ihrem Fachbereich gemäß den jeweiligen 

'Bildungs- und. L~hraufgaben entsprechen. Dabei ~ind von allen Un­

terrichtsgegenständen ihre jeweiligen Aspekte beizutragen und den 

SchUle rn auch M~giichkei~en zu er5ffnen, Erfahru~ien im Umgang 

mit Computern besonders durch ,Ubung zu sammeln und auszuwerten. 
I 

Darliberhinaus sind zur Erzielung einer entsprechenden.Gesamt-

schau informations- und kommunikationstechnischer Grundbildun, 

'und einer angemessenen Geläufigkeit im Umgang mit dem Computer in 

der 3. Klass~ eine Einstiegsphase und in dei 4 0 Klasse ein~ Frojekt-
b oder Projekt h· "h E' d'· Z' 1 . d p ase.' .. '. .woche durc zufu ren 0 Zur rrel.chung l.eses l.e es Sl.n 

in allen Pflichtgec;enständen (ausgenommen Religion) je\'lEüls die 
für eine ~oche vorgesehenen·Uhterrichtseinheiten, in der 3.Klasse 
für die Einführungsphase längstens bis zum Ablauf der siebenten 
Unterrichtswoche und in der 4 0 Klasse für die Projektphase bzw. 

, \I 
-woche zu verwenden •. 

2. Im ~weiten Teil (Allgemeines Bildungsziel) ·wird im vierten 
Absatz vor dem Halbsatz " zu einer persönlichen \'!erthaltung" 
folgender Halbsatz eingefügt 

"zu einer grundsätzlichen und anwendungsorientierten Auseinander­
setzung mit den neuen Informations- ~nd Kommunikationstechniken 
sowie zu einer sinnvollen Nutzung dieser Techniken;". 

30 Im clrit4~n Teil (Allgemeine dida...l{tische Grundsätze), Z 2 

(UnterriGhtsgestaltung - Erarbeitt:ng und Verarbeitung) \vird im 
.ers~en Absatz des Unterabschnittes "Lernvorgänge - Lehr- und 
Lernfor:nen ll nach dem Halbsatz " - sachlogisch angemessene' Lehr­
und Le::-nverfahren;" folgender Ealbsatzeingefügt : 

" - der Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechniken 
(Anwendung des Computers);" 

I;) 
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40 Im 'viertenTeil' (Stul?dentafeln) , w.ird in den Stundentafeln 
der Unterstufe des Gymnasiums, der Unterstufe des Realgymnasiums und 
der Unterstufe des Wirtschaftskundlichen Realgymnasiums jeweils 
bei den unverbi.ndlichen Übungen angefügt : 

i. 

11 ;Einführung in 'die' Informatik •••••••••••••• -'-
2 2 4 ,III 

Berufsorientierungund 
Bildungsinformation ••••••••••••••• ~ ••••••• - 1 . 1 2 IVb fI. 

5. Im,echsten Teil (Lehrpläne dereinz~lrien Unt~rrich~sgegen­
stände), Abschnitt A (Pflichtgegenstände) 

a) wird im Pflichtgegenstand "Deutsch" 

aa) in der Bildungs- und Leh~aufgabe nach dem dritten Absatz 

folgender Absatz eingefügt : 

,"In diesem Zusammenhang soll - insbesondere in der 3. und 4. 

Klasse - auch eineEinfUhrun~ in die sinnvolle und kritische Nut-

zung von n~uen Informations- und Kommunikatlonstechniken zur 1n­

formationsspeicherung-und - rückgewinnung', sowie zUr Textverarb~dtung 
, . 

bb) den didaktischen Grundsätzen wird folgender Absatz angefügt 

• 

., 
~ 

.' 

I 
I 

i 

I 

3648/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 33 von 51

www.parlament.gv.at



- 4 

Der Beitrag d~s Unterrichtsg~genstandes "Deutsch" best',eht vor al­

lem in der Förderung des Verständnisses grundlegender Arbeitswei­

sen am Computer, besonders beim Zurechtkommen mit Informations­

und Ordnungssystemen sowie mit Standardanwendungen zur ~extver­

arbeitung, Textgestaltung und zu~ Schriftverkehr. 

o ' 

Dies schließt auch kr~tisches.PrUfen der Sinnhaftigkeit".des Ein­

satzes von C9mputern mit ein. Der Werkzeugcharakter des Compu­

ters, der von Menschen gemacht bzw',verwendet wird, also auch von 

Menschen zu·verantworten ist, soll in den Vordergrund g~stellt 
" \\ 

werden. 

• , /I 
b) lautet im PflichtgegenstandhLebende Fremdsprache 
aa) in Englisch, Französisch der vierte Absatz der Bildungs­

und Lehraufgabe 

" Im Rahmen, des Unterrichts sind den' Schülern nach ~1öglichkei t 
Ziele und Arbeitsweisen einsichtig "zu ~achen sowie zeitgemäße 
und zukunftsorientierte Lerntechniken zu vermitteln, die den 
selbständigen.Fremdsprachenerwer~ unterstützen. 
Nur für Englisch : 

Da be i so 11 auch ei oe 5 ioovo lle und .kr i t is che Nu t zuog neue r 10-" 

formatioos- uod Kommuoikatioostechoikeo' zur 1oformationsspeiche­

ruog uod -rUckgewiooung p zur gezielten LerounterstUtzung sowie 

zum Arbeiten mit Texten (wie Textkonstrukcion, Textmanipulation, 

Textverarbeitung) erfolgeno a
• 

bb) in Englisch 

der fünfte Absatz der äid~~tischen Grundsätze~ 

" Der Veranschaulichung kommt in allen Phasen des Spracher~'lerbs 
gr.ößte' Bedeutung zUo Aud~isuelle I1edien (Tuchtafel, Tafelskizze, . .... . . . 

Fcilie, Ge~enstände,Wandbilder, Filme, Dias, Video, Tonträger, 
Wort- und Bildkarten) sollen gezielt einges~tzt werden; 
neue Informations- und Kommunikationstechniken, insbesondere der 
Computer, sollen lernzielbewußt und schülerorientiert eingesetzt 
-I:erdeno 11 

cc) in Englisch, (, 

der siebente Absatz der did~~tischen GruDdsätze: ,', 
" . 
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11 Zur Absicherung des Unterrichtsertrages ist gezi,el ten, abwechslungs-: 
reichen,Wiederholungen,genUgend Zei~ zu widrn~n. Zu den letztge-

'na.nnten beiden di:daktischen Ub~rlegu~gen (Hoti vation, Sicherung 
des Unterrichtsertrages) bieten neue Inforrnations- und Kommunika­
tionstechniken, insbesondere der Computer, zusätzliche Alter­
na.tiven und r·1öglichkeiten in der Unterrichtsgestaltung und sollen 
daher unter Nutzung geeigneter, benutzerfreundlicher Soft\'lare 
eingesetzt,·werden." 

c) wi~d im Pflicht gegenstand "Mathematik" 

aal in d~rBildungs- und, Lehraufgabe am Ende des ersten Ab­
esatzes an die Stelle des Puriktes ein Beistrich gesetzt und 
angefügt.: ' 

I 

" - Verständnis fUrDenk- und Arbeitsweisen bei der Anwendung 
ne~er InCormations- und Kommunikationstechniken anzubahnen~; 

bb) in der Bildungs- und Lehraufgabe lautet der zweite 

Absatz : 

11 Dabei soll der Mathematikunterricht Beiträge zu allgemeinen 
Unterrichtsprinzipien, im'beson~eren Maße zu den ?rinzipien 
"Vorbereitung auf d.ie Arbei ts- und Berufswelt ", "\'lirtschaftserzie­
hung einschließlich Sparerziehung und Konsumentenerziehung", 
"Politische Bildung", in. der:; .. und 4.Klasse "Vorbereitung auf 

\ 

. die Amvendung neuer Techniken, insbesondere der Informations-
utld Kommunikationstecbniken" und IIUmvlelterziehung" liefern. 11 

ce) in der Bildungs- und Lehraufgabe nach dem letzten Absatz 
folgender Absatz. angefUgt: 

"Zum Erwerb v~n informations~ und kommunikations technischer 

Grundbildung soll die Mathematik insbesondere das Verständnis für 

Arbeits-und Anwendungsweisen von Computern, vor allem hinsicht­

lich des Algorithmierens, Formalisierens und Symbolisierens, aber 

auch hinsichtlich des Veranschaulichens sowie des Kennenlernens , 

verschiedene~ Arbeitserleichterungen entwickeln. In diesem Zu­

sammenhang sollen unter Anleitung des Lehrers. auch einige ein­

fache Programme erstellt und am Computer angewendet werden." 
• Q . 
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dd) in den didaktischen Grundsätzen wird v~r dem Unterabschnitt' 
11 Projekt'orientierter Unterricht 11 eing.efügt,.:., 

" Ver s t ä n d pis v 0 1 1 e r U m g a n g mit 
n e ~ e n I n f 0 r m a t ion s - und Kom m uni k a -
t ion s t e c h n i k e n . 

Der Beitrag der Mathematik zur Auseinandersetzung mit neuen In~ 

formatio~s- und Kommunikationstechniken besteht vor allem ,in ,der 

F~rderung des Vers,tändnisses grundlegender Arbeitsweisen des Com­

,puters, besonders auch in ausgewählten, möglichst standardisier-

,ten'Anwendungsweisen zur flexiblen L~sung mathematischer Auf­

gabenstellungen (wie' grafische Veranschaulichung, einfache Tabel­

lenkalkulation und einfache Datenbanken). 

Dies schließt auch kritisches Prüfen der Sinnhaftigkeit de~ Ein­

satzes von Computern mit ein. Der Werkzeugcharakter des Compu-, . 
ters, der von Menschen gemacht bzw~ verwendet wird, also auch von 

Menschen ,zu verantworten ist~ soll in den Vordergr~nd gestellt 

'werden. 
'I 

d) lautet der Pflichtgegenstand "Gebmetrisches Zeichnen": 

11 GEOf1ETRISCHES ZEICHNEN 
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/' - '1 -
/ Bildungs- und Lehraufgabe : 

" 

Der Unt~rrichtsgegenstandGeometrisches Zeichnen soll zur Erreichung folgender 
" ' 

fachübergreifender Ziele beitragen: 

- Ausbilden und Schulen der Raumvorstellungj' 

- Erziehen zu sauberem und genauem Arbeiten sowi~ zu präzisem sprachlichem Aus-

, druckj' 

Weiterentwickeln der Konze~trationsfähigkeit und Ausdauer; 

- Fö~dern der Kreativitätj 

Hinführen zu überlegtem und planmäßigem Arbeitenj 

- Erziehen zu einem verantwor.tungsbewußten Umgang mit technischen Geräten und 

Anlagen; 

- Fördern des Verständnisses für Denk- und Arbeits~eisen bei der Anwendung neuer 

Techniken, insbesondere des Computers. 

Insbesondere sind folgende fachspezifische Ziele anzustreben: 

Erlangen von Fertigkeit in der Handhabung zwec~äßiger Zeichengeräte ein­

schließlich des Computers; 

- Erlernen von Zeichentechniken rUr das Anfertigen sauberer und genauer Zeich­

nungen mit entsprechender Beschriftung und gegebenenfalls sinnvoller Farbge-

staltungj 
" 

- ~~sen von Konstruktionsaufgaben der ebenen Geometriej 

- Entwickeln von Raumanschauung und des räumlichen Denkens auch mit Computer-

unterstützung; 

- Erfassen, Analysieren und sprachlich angemessenes Beschreiben von Eigenschaf­

ten geometrischer ebener Figuren und räumlicher ObJektej 

- Anwenden ge!!igneter Problemlösungsverfahrenj 

Darstellen räumlicher Objekte durch geeignete Abbildungsmethodenj 

- Erkennen und Beschreiben von Form; Größe und AUfstellung eines Objektes aus 

der zeichnerischen Darstellung (Diskutieren eines Risses)j 

- Anfertigen' von Handskizzen zum $elbstindigen Entwerfen einfacher räumlicher 

Objekte und zur.,yorbereitung fUr eine weitere Bearbeitung mit geeigneter Soft­

ware. 

-Der Unterricht im Geometrischen Zeichnen soll auch auf das Erkennen und Herstel-

len von Querverbindungen abzielent insbesondere auch hinsichtlich der Computer-

j anwendungen. Weiters sollen Einblicke in das Technische Zeichnen als Bestandteil 

L vieler Ber-ufe geboten und die Bedeutu!"'.g der Zeichnung als Informat1onsträger 

I vermittelt werden. 

<, . 

, 
. . 
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Lehrstoff ~ 

. - 8 -

Bei den einzelnen Stoffgebieten si,!ld Tätigkeiten angeführt, die .vqn den Schülern 

durchgeführt werden sollen. Diese SchOleraktivitäten beschreiben Lernrich~ungen 

für die Behandlung der Stoffgebiete im Unterricht. Sie sind einerseits unmittel­

bare Lernziele, andererseits sollen durch sie die in der Bildungs- und Lehrauf­

gabe formulierten allgemeinen Lernziele angestrebt werden. Das Ausmaß, in dem 

I die verschiedenen Täti~keiten durchgefUhrt werden, ist entsprechend ihrem Bei­

trag zu allgemeinen Lernzielen und entsprechend den. Didaktischen·Grundsätzen des 

Lehrplans vom Lehrer im Rahmen des § 17 des Schulunterrichtsgesetzes festzu­

legen. 

In manchen. Fällen sind diese Tätigkeiten nicht ve~pflichtend vorgese~en, was 

durch das Wort "allenfalls" (E:-weiterungsstofC) aufge·zeigt wird. 

Die Reihenfolge,· 1n der die einzelnen Schülerakt1'litäten angegeben sind, ent­

spricht einer gewissen systematischen Darstellung, 1st aber keine methodische 

Festlegung und für den Unterricht nicht verbindlich. Vielmehr ist ein sinnvolles 

Verbinden ve~schiedener Tätigkeiten und ve~schiedener Aspekte eines Themenherei­

ches wünschenswert • 

• . ' 
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·30 K::''l'~'as's e ("2 Wochenstunden am. Realgymnasium) 

t. 
' .. 

Durchführen von einfachen Konstruktionen zur Schulung im manuellen Gebrauch Von 

Zeichengeräten, zur Aneignung von Zeichentechniken, zur Förderung der 

Sauberkeit, Genauigkeit uno Ästhetik; Beschriften. 

Allenfalls selbständiges Erstellen von einfachen Programmen für die Konstruktion 

elementar~r ebener geometrischer Figuren und für deren Zusammens~tzung zu 

komplexeren Gebilden, etwa zu ~etzen einfacher ebenflächig begrenzter Körper 

(insbesonder~ Würfel, Oktaeder, Tetraeder) oder zu Ornamenten. 

Ve::-wenden von geeigneter Software zur interaktiven Durchführung geometrischer 
, \ 

Kon~truktionen, zur Erzeugung und zur Transformation von ebenen Figuren. 

Arbeiten mit einem räumlichen kartesischen Rechtskoodinatensystem; Zeichnen und 

~iskutierenvon a~onometrischen Rissen ei~facher eben flächig begrenzter Körper 

, durch koordinatenmäßiges Aufbauen, insbesondere von Schrägrissen in frontalen 

und horizontalen Bildeben~n. 

.' , 
Allenfalls Verwendung von geeigneter Software zur Visualislerung der Entstehung 

von Rissen. 

Zeichnen und .Diskutieren von Grund-, Auf- und Kreuzrissen einfacher ebenflächig 

begrenzter Körper in einfacher Lage. Konstruieren axonometrischer Risse aus 

zugeordneten Normalrissen und umgekehrt. 

Allenfalls Bestimmen der (wahren) Länge yon Raumstrecken und Konstruieren von 

Netzen einfacher ebenflächig begrenzter Körper . 

.... 

" 

•... , 
1 
1 
1 

1 
i 
~ 
.' 
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4~ K 1 ass e ('2, Wochenstunden"am Realgymnasium) 

~ . 
Konstruieren von Ellipsen, Parabeln und Hyperbeln. 

Allenfalls selbständiges E~stellen von einfachen Programmen für die Konstruktion 

elementarer ebener geometrischer Figuren ~nd für deren Zusammensetzung zu 

komplexeren Gebilden. 

Zeichnen und Diskutieren von axonometrischen Rissen und von zugeordneten Normal­

rissen (Grund-~ Auf- und allenfalls Seitenrisse) ebenflächig begrenzter Körper 

und technischer Objekte in e.i:nfacher Lage durch koordinatenmäßiges Aufbauen; 

Lesen und Anfertigen von Werkzeichnungeh, auch 'unter Einsatz eines Computers. 
I 

Zeichnen und Diskutieren zugeordneter Normalrisse von Prismen und Pyramiden in 

eiqfacher Lage, die mit projizierend~n Ebenen geschnitten werden; Zeichnen die­

ser Schnitt figuren in unverzerrter Gestalt. 

Allenfalls Zeichnen und Diskutieren axonometrischer Risse von eben geschnittenen. 

Prismen und Pyr~miden. 
" 

Zeichnen und Diskutieren zugeordneter Normalrisse oder besonderer axonometri­

scher Risse (Horizontal- bzw. Frontalrisse) von Drehzylindern und Drehkegeln in 

einfacher Lage. 

Allenfalls Zeichnen und Diskutieren zugeordneter Normalrisse von Drehzylindern 

in einfacher Lage, die mit projizierenden Ebenen geschnitten werden; Zeichnen 

dieser Schnitt figuren in unverzerrter Gestalt. 

Konstruieren von Netzen und allenfalls von Abwicklungen. 

Verwenden von geeigneter Software etwa zur Visualisierung von geometrischen 

Abbildunge~, zur Darstellung !on Bewegungivorgingen, zum Generieren und zur 

Darstellung von räumlichen Objekten, zur Veränderun~ von Objekten und von 

Darstellungspar.ametern zur Eh-eichung einer möglichst guten Bildwirkung oder ZU::l 

AUfzeigen verschiedener Zugänge zum selben Objekt (z.8. Ecken-, Kanten-, 

Flächenmodelle , Entstehung durch Be·..Iegungen). 

., 

" . 

'., 

3648/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)40 von 51

www.parlament.gv.at



'Didaktische Grundsätze ~ 

Im Unterricht soll den SchDlern Gelegenheit zu produktivem'und, kr~ativem Arbei-
.... ~ 

ten geboten werden und zwar sowohl in Einzela~bei~ als auch i~ ~ooperativen Ar-

beitsformen. Damit sollen auch die Freude an der Form geweckt und das ästheti­

sche Empfinden geschult 'werden. Die Schüler sollen zur Auseinandersetzung mit 

geometrischen Formen und deren Anwendung in 'der Technik motiviert werden. Durch 

interaktives Arbeiten am Computer sollen Motivation und Kreativität des Schülers 

gefördert werden. 

Den Schülern soll Gelegenheit geboten werden, die erworbenen Kenntnisse und 

Fertigkeiten auf Probleme aus ihrer Umwelt oder bei fächerübergreifenden 

Vorhaben und Projekten anzuwenden. 

Eine möglichst saubere und genaue Ausführung unter Beachtung der Obersichtlich­

keit (Platzeinteilung) und der eritsprechenderi Be~chriftung (auch mit Schablone) 

ist laufend anzustreben. Auf zweckmäßige und normgerechte Verwendung verschiede­

ner Linienbreiten und Linienarten ist zu achten. Das Ausma~ der Zeichnungen" die 

rni.t Bleistif::, mit Tusche ode:-- mit dem Comput.,er ausgeführt t.;erden, ist vorn Leh­

rer unter ,Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Geräte und der zeitlichen 

Möglichkeiten festzulegen, wobei keine diesei drei Technikenvernachllssigt wer­

den soll. De~ SchQler ist zu laufender Kontrolle der Richtigkeit und Genauigkeit 

seiner Arbeit anzuhalten. Ein sinnvoller Einsatz des Computers. soll die Effi­

zienz des Unterrichts 1m Geometrischen Zeichnen steigern, insbesondere dort, wo 

der Computereinsatz herkömclichen Methoden überlegen ist; der Schüler soll dabei 

stets zur räumlichen Interpretation der Bilder angeleitet werden. 

Eei der KörperdarsteHung ist v,or·,.,riegend von räumlichen Objekten aus dem Erfah-

rungsbereich der Schüler auszugehen, wobei außer der sprachlichen Beschreibung 

auch ande:-e Hilfsmittel wie etwa Modelle, anschauliche Skizzenj Overhead-Folien, 

Fotos, .Dias, Anaglyphen (3-D-Bilder) und Körpernetze eingesetzt werden können. 

Durch Computersimulation soll die Phase des realen Beg~eifens ergänzt werden. 

Die Schüler soll~n zum Anfe:-tigen anschaulicher Skizzen und zum sprachlich 

richtigen Eeschreiben der' gezeiChneten Objekte angeleitet werden. Unter 

Rücksichtnahme auf Anwendungen in der Technik ist die Darstellung von Voll- und 

Halbschnitten vor allem bei Drehzylinder und Drehkegel sinnvoll. Zur Herstellung 

des Realitätsbezugs ist die selbständige Anfertigung von Modellen zwec~äßig. 

Der Unterschied zwischen Projektionsvorgang und Ergebnis der Projektion (Riß) 

u~d somit auch zwischen Objekt und dessen Bild muB verständlich gemacht werden. 

Zur individuellen FörderunG der Schüler sollen HaßQa~men der 1nneren 

Difrer~nzierung erfolgen. 
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. 60 Im sechsten ~eil (Lehrpläne der einzelnen.Unterrichtsgegen­
stände)~ Abschnitt C (Unverbindliche übungen) wird, nach der 
unverbi,ndlicben übung "Verke,p.rserziehung" angefügt : 

11 EINFÜHRUNG IN DIE INFORMATIK 
'. 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

DerEinführung in die lnformatik kommt die Aufgabe zu, d1.e auf diesem 

Gebiet in den Ubrigen Gegen~tänderi gewonnenen Fertigkeiten, F~higkeiten" 

Kenntnisse, Erfahrungen und Einstellungen zu vertiefen bzw. zu erwei~ern. 

Dadurch sollen die Schüler befähigt werden, stark Interessensorientlerte 

Arbeiten in selbst organisierter, selbsttätiger Weise sowohl individuell als 

auch in der Gruppe durchzufUhren. 

Vertrautheit und Geläufigkeit mit einer bestimmten Anwendersoftware sollen es 

den Schülern erleichtern, Interesse für größere Zusammenhänge zu entwickeln. 
. . 

Andere NutzungsmögliChkeiten von Anwendersoftware ~ls die eigenen -.wie z.B. 

betriebliche Anwendungsmögllchkelten - sollen kennengelernt werden. Die 

Lernenden sollen zu eigenständig verantwortungsvoller Auseinandersetzung mit 

persönliChen, wirtschaFtlichen, teChniSChen, sozialen und kUlturellen 

Aspekten neuer Informations- und Kommunikationstechniken befähigt werden. 

Die unverbindliche Obung soll den Jugendlichen helfen, in ihrem kOnftigen 

Leben ihren Beitra~ zur sozialen Beherrschung und Gestaltung neuer 
Technolo~ion·~u-1Qi~tQn_ 

Im speziellen sol~en die Lernenden 

- Sicherh~lt im Umgang mit und. 1n der Bedienung von Computern sowie jeden­

falls ein~r der im Lehrstoff angefUhrten Arten von Anwendersoftware 

gewinnen, 

Prob~emlßsungen planvoll durchfUhren zu können, 

- Einblicke in die Denk- und Arbeitsweisen neuer Technologien und ihrer 

'verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten gewinnen, 

- Verständnis für Entstehung und Grundlagen der neuen Technologien 

entwiCkeln, 

den verantwortungsbewußten Umgang mit technischen Geräten lernen, 

- die Bereitschaft zu kooperativen Arbeitsformen weiterentwickeln; 

- sich mit emotionalen und sozialen Aspekten des Verhältnisses Mensch und 

Technik sowie unterschiedlichen Zugangs formen zu neuen Techniken 

auseinandersetzen, 

- die vielfältigen Möglichkeiten, aber auch Grenzen und Gefahren neue~ 

Technologien einschätzen können, 
ill 

~ sieh ein Urteil Ube~'sesenwUrt!ge und zukUnftige mögliche Veränderungen der 

Lebenaw1rk11chke1t bilden können. 
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Lehrstoff: 

30 und 4 0 K 1 ass e ( je 2 Wochenstunden) : 

Der Lehrstoff h~t Adgebotscharakter. Zur Sicherstellung einer Vertiefung und 

Erweiterung des integrativen. Einsatzes neuer Informations- und 

Kommunikationsstechniken, insbesondere des Computers, ist eine exemplarische 

Auswahl zu treffen. 

Gpundlegende Handhabungsfertigkeiten: 

praxisgerechte Systembedienung 
) 

Benützung der Tastatur 

Umgang mit Spelchermed1.en' 

Starten von Programmen 

Handhaben von verschiedenen MenU-Strukturen 

- Eingabe- und Ausgabemöglichkeiten 

- Be~riebssystem: ,grundlegende Befehle, Fehlermeldungen 

Verfahren zur Problem15sung: 

- Problemanalyse 

- schrittweise Verfeinerung 

- zyklisches VIerphasenmodell 

Textverarbeitung: 

Grundfunktlonen 

- Texterstellung 

- Textbearbeitung 

- Textgestaltung und Graphl.k 

Dateiverwaltung: 

- Orundfunktionen 

- Se~ektieren von Datensätzen 

- Datenstrukturen 

- A~fbau von eigenen Masken ' 

" ~v~r~ffsbesGhr?nkungi Paßwort 

.. 
TaQ~~lenkalkulation: 

- Ar~eltsblattaufbau 

- BenUtzen von fertigen RechengefUgen 

- AusdrUcken von Abhängigkeiten (Formeln, Adressierung) 

• 
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Graphik und Konstruktion: 

- Textgestaltungsm5glichkelten 

- ,räsentatlonsgraphik 

- Veranschaulichung von Gr5ßen und Zahlen 

- Konstruktion von Fläc,hen und K5rperrissen, 

- Körperdarstellungen 

- Kreatives Gestalten 

Selbständiges Erstellen einfacher Programme: 

- lineare Anweisungsfolge 

- Schleifen 

- Verzweigungen 

Meß-, Steuerungs- und Regelt~chnik 

.' 

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten neuer Informations- und Kommunika ions­

techniken, insbesondere des Computers: 

im persönlichen Bereich 

i.n der Schule 

im Haushalt 

im Freizeitbereich 

In der Arb~its- und Berurawelt 

in den Medien . 

in Forschung und' Wissenschaft 

durch den Staat 

Wertende und normative Aspekte der Auswirkungen neuer Technologien in 

wirtschaftlicher, kultureller, persönlicher und sozialer Hinsicht: 

Rationalisierung und Automation 

Humanisierung der Arbeitswelt 

Kontrollmöglichkeiten und Kontrollmechanismen 

Datenschutz 

Konsumentenschutz 

Weiterentwicklungstendenzen und Zukunftsperspektiven 

• 
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, Dtdaktische Grundsätze: 

Im Unterricht in Informattk steht weitgeh'end selbst organisiertes seibst­

tätiges Lernen ebenso 1m Vordergrund wie angeleitetes Ausprobieren, eigen­

ständiges Experimentieren. und Erkennen sowie das Bewältigen vom Schüler 

selbst ausgewählter AUfgabenstellungen. ,Das praktische Arbeiten am Gerät hat 

daher besondere Bedeutung. Durch interaktives Arbeiten am Computer sollen 

Motivation und Kreativität des Schülers gef6rdert werden. 'Bei der Wahl der 

Aufgabenstellungen ist nach Möglichk~it von der Erfahrungs- und ErlebniswE!lt 

der Schüler auszugehen; es sollen möglichst verschiedenartige Anwendungs­

beispiele auch unter Berücksichtigung individuelle Zugangs formen gewählt 

werden. Subjektiv nützliche und sinnvolle Aufgabenstellungen $ollen mit dem 

Computer zweckorientiert bearbeitet werden. 

Der Schüler soll darüberhinaus den Zweck und die Einsatzmöglichkeiten der von 

ihm verwendeten Software im persönlichen und wirtschatftlichen Bereich 

kennenlernen~ Er soll dabe~ angeregt werden, sich sowohl mit technischen und 

organisatorischen Problemen der Datenverarbeitung auseinanderzusetzen als 

'auch mit den wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Hintergründen zu 

besc~äftigen • 

Der komplexe Bereich neuer Technologien und neuer Techniken bedarf auch 

adäquater kooperativer Arbeitsformen. Unterrichts formen wie Gruppenarbeit, 

Teamarbeit und projektorientierter Unterricht sind dem Unterrichtsgegenstand 

Informatik daher besonders angemessen. 

Das Verständnis für Einatz und Auswirkungen neuer Technologien soll nach 

Möglichkeit auch durch Lehrausgänge oder Exkursionen, aber. 'auch durch den 

vielseitigen Einsatz von verschiedenen Medien und durch eine abwechslungs­

reiche Unterrichtsgestaltung gefördert werden. 

~., 
" 
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BERUFSORIENTIERUNG UND BILDUNGSINFORf.1ATION 

Bilaungs_und Lehraufgabe : 

Die \.\~verbindliche Ubung. "Berufsorientierung und Bildun'gsinforma­

tion" geht von pers8nlich~n Erlebnissen und Erfahrungen der SchU­

lerinnen und SchUler mit sch8pferischer Tätigkeit bzw. Arbeit 

aus. :Sie leistet einen Beitrag zur FHrderung der Persanlichkeits-. 
bildung sowie zur Klärung weiterer Lebepsweie. 

Du r eh die " B e ru f s 0 r i e n t i e ru n g und· B i 1 dun g s i n f 0 r m a t ion" soll e n 

Kenntnisse vermittelt und Fähigkeiten gef8rdert werden, die den 

Lernenden eine bes~ere Orientierung in der Arbeits- und Berufs­

welt er~öglichen und sie auf das Arbeitsleben vorbereiten. Sie 

sollen dadurch Entscheidungs- bzw. Orientierungshilfen für ihre 

weitere persönliche Entwicklung ~owie fUr ihre individuelle Be­

rufsfindung und Bildungslaufbahn erhalten. 

FUr die Unverbindliche Ubung "Berufsorientierung und Bildungsin­

formation" ergeben sich daraus folgende Lehr- und Lernbereiche: 

Die Lernenden sollen sich erfahrungsorieritiert mit Arbeit· ausein­

andersetzen und den Stellenwert der Arbeit für die persanliche 

Entfaltung und das Zusammenleben der Menschen erkennen. Arbeit im 

weiteren Sinn und Erwerbsarbeit im besonderen beeinflussen die 

kUnftige Lebensplanung und Lebensgestaltung maßgeblich. 
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Die Lernenden sollen sich mit' Anforderungen, *ntwicklungen und 

Technologien in de~ Arbeits- und Berufswelt au~einindersetzen. . . . (. 

Zeitgemäße un~ zukunftsorientierte Berufsanforderunge~ verlang~n 

~unehmend die Bereitschaft und Fähigkeit zu lebenslangem Lernen, . . ' 

ein hohes Maß an Ich-Stärke, Kreat'ivität" Mobilität, Natur- und 

Technik~~~ständnis u.ä. Dynamische Fähigkeiten, wi~ Problem~8sen, 

das Verm~g~n/lnitiativen zuer~reifen,.~ooperativ und solidarisch 

zu handeln sowie Selbstvertrauen zu zeigen, sollen ~elbsttätig in 

geeigneten Arbeitsformen (z.B. in Projekten) erlebt und erfahren 
,werden. 

Die L~rnenden sollen sich'mit ihren pers8nlichen Berufswünschen 

und Bil~ungsm8gl~chkeiten be~c~äftigen. Die Entwicklung und Be­

dingtheit ihrer Interessen, Neigungen, Fähigkeiten und-Fertigkei­

ten so~ie fremde und eigene Erwartungen sollen mit der Situat,ion 

auf dem Arbeitsmarkt und den Ber~fsanforderungen verschiedener 

Berufe in Relation gesetzt werden. Die Lernenden sollen angeregt 

werden, Richtlinien"nicht nur nach wirtschaftlichen Kriterien, 

sondern auch nach S~lbstverwirklichungs- undZu~unftsge­

staltungsmöglichkeiten zu erstellen. 

,! 
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: Lehrstoff 
3a und 4. K 1 a s.s e (je 1 Wochenstunde): 

Bildungsziele 

Oe r Un terr icht so 1.1 dazu 

führen, daß die Lernenden 

- die Arbeit als einen'wese~t­

lichen Teil des Lebens er­

.kennen,und ihr 'einen per­

s~nlichen Stellenwert 

zuordnen 

- Entstehung und Entwicklung 

derzeitiger und zukünftiger 

Bedingungen von Arbeit, 

Beruf und Wirtschaft erfahren 

- verschiedenen Kriterien 

Berufsbereiche zuordnen und 

erkennen, welchen Veränderun­

gen~erufsb~~eiche untervor-' 

fen sind 

- die eigenen Interessen und 

Neigungen erforsche~ sowie 

subjektive Begabungen und 

Fähigkeiten einschätzen 

lernen 

Lehrstoff 
'. . 

<. 

Ei~ene und fremde Erfahrungen 

mit 'Arbeit; Arbeit und Spiel; 

selbstbestimmte und fremdbe­

stimmte Arbeit; verschiedene 

, Arbeitsbegriffe; 

Ziels~tzungen von Arbeit; 

Arbeit und Lebensglück; 

Arbeit und Belastung; 

individuelle Vorstellungen zur 

Lebensplanung; Selbstverwi'rk­

llchungj 

unterschiedliche Interessens­

lagen; 

Veränderung und Weiterent­

wi~klung der Arbeit - neue 

Technologien; 

Basisqualifikationen als 

Grundlage künftiger Tätig-
. 

ke i t e n; 

Berufe nach Merkmalen wie 

Werkzeuge, Tätigkeiten, Ma-
I 

terialien, Anforderungen un:=i:1"'-

suchen; Orientierung nach Be­

rufsfeldernj 

Freizeitaktivitäten und Hob­

bie~; Erfahr~ngen mit Tä~ig­

keiten, 1n denen alle Fähig­

~eiten, nämlich kognit~ve, 

affektive und psychomotorische, 

im Vordergrund stehen; 
•• :' $ 
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- ihre per~~nlichen Er~artungen 
reflektieren und die Erwar­

tungen bzw. den Einfluß der 

Eltern, Freunde 'und der Ge­

sel~~chaft erkennen 

- die vielfältigen Wege in die 

Berufsweltkennenlernen Qnd 

Probleme bei der Durchsetzung 
I 

ihres Weges erkennen 

den Ausbildungsweg zum 

eigenen Berufswunschfinden 

- j~ne Einrichtungen kennen~ 

~ernen, die ihnen bei einer 

Planung des Berufsweges 

Hilfen anbieten können und 

Beratungssituationen einüben 

- die wirtschaftliche S~ruktui 

sowie regionale Strukturen 

der Arbeits- und Berufswelt 

erarbeiten 

- verschiedene Bewe~~urigsver­

fahren kennenlernen. 

.~- '.19 

t, 

~ 
Veränderbarkeit des Berufswun~ 

schesj 

äußere Einflüsse auf die Ent~ 

wic~lung des Berufswunsches; 

Berufsw~nsch ,und Realisierbar­

keit; Lebens- und Berufs­

biographie,n; 

Berufser,wartung; 

Bildungsformen ~nd Bildungs-

wege; 

Gegenüberstellung Von schu­

lische~ und d.ualer Ausbil­

dung; 

Bildungsberatung; 

Schulpsychologischer Dienst; 

Arbeitsmarktverwaltung; 

Lehrlingsstellen der Kammer; 

Ausbildungsmöglichkeiten des 

regionalen Wirtschaftsraumes; 

Arten der Betriebe; 

Tätigkeits-und Produktions~ 

bereiche; 

Branchenentwicklung ~er 

letzten Jahre; 

Maß~ahmen gegen Benachteili­

gungen; 

I • 

Auswahlkriterien der Schulen 

·und Betriebe • 

.... ·.0. 
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~Didaktische Gruhdsltze 

- 20 

.. . 

,-' 

In der Unterrichtsgestaltung, d.h. in der methodisch-didaktischen 

Umsetzung der Bildungsziele, sind die Hauptintentionen besonders 

·zu beachten: 
' .. 

Die ~nverbindliche Ubung'leistet einen Beitrag zur Persönlich-

keitsbildung; ·weiters werden Rilfen für die Planung des. künftigen 

Lebensweges angeboten. Im Rahmen' der .Q;verbindliche'n Ubung soll 

darüber'hinaus ein gemeinsamer Entwicklungsprozeß der Grupp~ in 

Gang gesetzt werden. Die schöpferischen Kräfte der Kinder werden 

geweckt, gepflegt, gefördert und weiterentwickelt. 

Die didak'tische .,Einheit von intellektuelle.r., affektiver und cha­

rakterlicher Erzi~hung zur Bildu~gs7 un~ Berufsbereitschaft soll 

zur Allgemeinbildung beitragen. Die ~ernenden werden ermuntert, 

ihre Erfahrungen mit der Freude am Planen, Schaffen und. Präsen­

tieren eigener Werke einzubringen. 

Persönliche Erfahrungen und Erlebnisse der Kinder mit (meist un-
o • .... 

bezahlter, überschaubarer) Arbeit stehen im Vordergrund und bil-

den Anknüpfungspunkte für die Bearbeitung des Bereiches der Er­

werbsarbeit. 

Eine Orientierung in der vielfältigen Arbeits- und Berufswelt 

bzw. die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten, unter 

denen man Arbe~t 'betrachten kann (Zweck, Bedingungen, Entstehung, 

Funktionen, ••• ), bedingt von den einzelnen Fachgebieten lier eine 

e~tsprechend vielfältige Annäherung und Sichtweise; zur Zusammen-,. 
schau dieser Berei~he trlgt die Unverbindliche Ubung bei. Im Un· 

terricht soll so oft wie möglich vom Erfahrungs- und Erlebnisraum 

der Kinder aUßgegangen werden. Das Gelernte soll vorwiegend in 

kreativen, kooperativen, selbsttätigen Arbeits- und So~ialformen 

umgesetz,t- werden; erfahrungs- und handlungsorientierte Vorhaben 

bzw. fächerübergreifende Projekte bi~ten ~ich an. 

Ein weiteres Ziel der Unverbindlichen Ubung ist das Hinführen der 

....... 11> 
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i' 
~ernenden zu einem Prozeß einer Bildungs- und Be~ufs~ahl. Die. 

eigene Famil~, ist auch heute noch in Fragen der Bildungs- und 

Berufsplanung Wicht~gste Entsch~idungsinstanz. Der.Optimierung 

und Einübung von Beratungssituationen und zielführender Informa­

tionsbeschaffung k9mmt große Bedeutung zu. 

Anschaulichkeit im Unterricht kann gef8rdert werden durch: Filme, 

Diskus~i~nen, ,Biographien, Museen, Ausstellungen, Informations­

messen, Interviews, Betriebserkundungen~ Schulbesuche, Literatur 
11 

aus der Arbeitswelt ••• 

Artikel 11 

(1) Diese Verordnung tritt hinsichtlich der 3. Klasse mit 
Beginn des Schuljahres 1989/90 und hinsichtlich der 4. Klasse mit 
Beginn des Schuljahres 1990/91 1n Kraft • 

. (2) Die Landesschulräte werden ermäChtigt fUr jene Schulen, an 
,denen die erforderliche gerätemäßige Ausstattung fUr den Informatik­
unterricht zu den 1m Abs. 1 genannten Terminen noch nicht gegeben 
ist, ~as Inkrafttreten des Art. I Z 1, 2, 3 und 5 sowie - soweit 
diese die unverbindliche übung Einführung in die Informatik betreffen 
= auch Z 4 und ~ hinsichtlich der 3.Klassemit Beginn des Schuljahres 
1990/91 und hinsichtlich der 4.Klasse mit Beginn des Schuljahres 
1991/9~ festzusetzeno 

" • ..... 
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